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8. Gesetz: Wiener Kleingartengesetz. 

3. 1 (6) Gemeinsch.ftsanlagen •ind alle innerhalb 
ein·er Kleingartenanlage für gemeinschaftlidie 

Gesetz vom 12. Dezember 1978 über die 
1 

Zwecke vorgesehenen Einrichrungen, die den 
Schaffung von Kleingärten (Wiener Klein-! wirtschaftlichen, sozialen, kulturelJen, gesund-

gartengesetz) heitlicben oder sportlichen Be<tünfoissen dienen 
und allenfaHs auch der öffcnthlchkeit zugänglich 

Der Wiener Landtag hat 'beschl.os.sen: sind. 

ABSCHNITT I 

Anwendun.gsbereich und Begriffs~ 
bestimmungen 

Anwendungsbereich 

§ 1. (!) Dieses Gesetz findet ~uf alle kl<i.n
·gärtnerisdi g·enutzten Grundflächen Anwendun.g1 

wobei es ohne Belang 1st, ob für diese Grund
flächen im Flächenwci.Jm·ung·splan die \V~dmung 
Grünland - Erholungsgebiet - Kleingarten
.g.ebiet .festgesetzt is.t oder ob sie vorübergehend 
kleingärtnerisch genutzt sind. 

(2) Die Zullissigkeit einer vorübergehenden 

(7) Aufscliließun!!"wege sind <lie zur V<!rbin
dung der Kl<ingärten und Gemeinsch•ftsfläclien 
mit einer öffentlichen Verkehrsflächie erforder
lichen, befestigten und befahrbaren Wege. 

(8) Nebenwege oind .allenf.Us crlorderliche, von 
den Aufscbließungswegen zu den Kleingärten 
und Gemeinschaftsflächen führende, nicht befahr
bare Wege. 

(9) Freifläch-en sind die unbebauten Flächen 
von Kleingärten ,und Gemeinschaftsflächen. 

(10) Albstandsflächen sind die an den Grenzen 
der Kleingäoten und Gemeinschaftsflächen gele
genen, unbebaut belassenen Grun.dflädi.en. 

kleingärtneriscl:;en Nnt2'ung beschließt die ördich (1'1) Haupteinfriedungen oiru:I die äußeren Ein-
zuständ.ige Bez.irkisvertretung. :friedungen von Kleingartenaniagen oder die Ein-

(l) Sowe.it dieses Gesetz keine abweidlend-en if~edungen von Ein~elkleingärtei:, mit denen 

V eh if •h''lt 1 ,.. Kl · .. ,, 1 diese gegen andere, mcht zur Klemgartenanlage 
ors r ten enr. a , ge ten '1ur e11ngarten UJ.e b ... c · E' lkl · h'' " · . d B d ,.. w· ez.tcnungswetse zum :inze e1ngarten ge o~ ..vest1mrnungen er· auor nung uur 1en. _ .i G dfl"ch b d reuiue run a en a! gegrenzt wer en. 

Begriffsbestimmungen (12) Inneneinfriedungen sind alle innerhalb 
§ 2. (1) Kleingärten sind gärtnerisch genutzte, einer Kleingartenanla.ge errichteten Abgrenzun

der lndlviduellen Erholung und Gesundheit, je- gen. 
doch keiner erwerl>smäßigen Nutzung dienende. (13) Kleingartenhäuser ;ind ißau1ichkeiten in 
Grundflächen. 1 Kleingärten, die zuminde'st einen Aufenthalts-

{2) Kleingartenanlagen sind örtlich zusammen- r~~m. enthalten ull<i. nicht de~ Befriedi.gung einfi 
hängende, in-nerhalb einer gemeinschaftlichen stand1gen Wohrrbedilrfn1sses dienen. 

Haupteinfriedung liegende Kleingärten, ein- (14) Nebengebäude sind ·Baulichkeiten in 
schließlich -0-er dazugehörenden Wege) Gemein- Kleingärten, die keine Aufenthaltsräume enthal
sduftsanlagen und der der Öffentlichkeit zu- ten. 
gänglichen Bereiche. : 

(3) Einzelkleingärten sind Kleingärten, die sich [ 
nicht innerhalb einer KJeingartcnanlage befinden. 

(4) Gemeinschaftsflächen sind Grundstücke in 
Kleingartenanlagen, die für ·die Ernidttung von , 

ABSCHNITT II 

Schaffung von Kl·eingärten 

Gcmeinsch•ftsanlagen bestimmt sind. 1 Inhalt der Bebauungspläne 

(5) Trennswd<e sind die den Kleingärten und 1 S 3. über die Festsetzung nach § 5 der Bau
Gemeinsduftsflächen YOrgelagerten Te;J!lächen ordm.!ng für Wien hinans können die Bebauun.gs
der Aufsdtließungs- beziehungsweise Nebenwege, pliine zusät~lich enthalten: 
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